
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlbeschwerden zum Traktandum 6 der Ortsbürgergemeindeversammlung sind innert drei Tagen nach 
Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Er-
gebnisses beim Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzureichen.  
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